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Bi.icher
Livres

Leonhard Zubler: Novum Instrumen-
tum Geometricum - Basel 1625. Nach-
druck 1978 17x245cm, 134 Seiten mit
35 Kupferstichen und einem Vorwort von

Prof. Dr.-Ing. H.Kapelle. Herausgeber: -

Verband Deutscher Vermessungsinge-
nieure e.V., Arbeitskreis «Geschichte
des Vermessungswesensy, Ing.(grad.)
F. Pfeifer, Am Kraftwerk 38, D-4600 Dort-
mund 50. Gebundene Ausgabe DM 25.-.

In den letzten Jahren h&ufen sich die
Nachdrucke von alten Karten und Bu-
chern, deren Originale - wenn Uber-
haupt - nur zu unerschwinglichen Prei-
sen gehandelt oder von den Bibliothe-
ken sorgsam gehttet werden und somit
schwer zugéanglich sind. Es ist das Ver-
dienst des Arbeitskreises «Geschichte

des Vermessungswesensy des Verban-

des Deutscher Vermessungsingenieure
e. V., mit dem Nachdruck von Leonhard
Zublers 1625 in Basel erschienenen «No-
vum Instrumentum Geometricumy dem
historischinteressierten Lesereineweite-
re, wertvolle Quelle zu einem glnstigen
Preis erschlossen zu haben. Das ur-
sprunglich in zwei getrennten Banden
erschienene Werk ist zu einem Band zu-
sammengefasst worden. Das Papierfor-
mat ist gegenliber dem Original etwas
vergrossert, Bild- und Schriftgrossen
wurden aber belassen. Die Luxusausga-
be dieses im Heft 1/78 angekindigten
Nachdruckes ist bereits vergriffen, die
gebundene Ausgabe ist aber noch er-
haltlich.

Leonhard Zubler (1563-1609), Blrger
von Zurich, war Goldschmied und Instru-
mentenbauer mit grosser praktischer Er-
fahrung. Einem Hinweis am Ende des
ersten Teils kann entnommen werden,
dass Zubler praktisch alle damals be-
kannten mathematischen, geometri-
schen und astronomischen Instrumente
selbst anfertigte und verkaufte, zum Bei-
spiel Sonnenuhren, Zirkel, Astrolabien
und Quadranten.

Sein besonderes Interesse galt Instru-
menten, welche direkt verwertbare Er-
gebnisse ohne weitere Berechnungen
lieferten. So gibt er im ersten Teil ge-
naue Anleitungen - reich illustriert mit
Kupferstichen - zur Konstruktion und
Verwendung eines «Neuen Geometri-
schen Instrumentesy zum mechani-
schen Vorwartseinschneiden. Nach dem
Messen einer Basis und den Zielungen
an deren Endpunkten wird das Gelande-
dreieck im Gerat abgebildet. An den vor-
handenen Skalen kénnen sodann die
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gewtlinschten Grossen direkt abgelesen
werden. Im zweiten Teil beschreibt Zub-
ler - wiederum bebildert - die Fertigung
und Anwendung eines Instrumentes
zum graphischen Vorwartseinschnei-
den: den Messtisch. Die Erlduterungen
sind von zahlreichen praktischen Bei-
spielen begleitet.

Zwar hat Zubler diese Instrumente
und Methoden nicht selbst erfunden,
wohl aber entscheidend verbessert. Sei-
ne Abhandlungen erschienen erstmals
in den Jahren nach 1602 und fanden of-
fenbar einen guten Absatz. |hre Bedeu-
tung fur die damalige kriegerische Zeit
geht auch daraus hervor, dass 1625 -
also mitten im Dreissigjahrigen Krieg -
in Basel eine Neuauflage gedruckt wur-
de, welche als Grundlage fur den vorlie-
genden Reprint diente.

Das Buch ist trotz dem respektablen
Alter von mehr als 350 Jahren und dem
altertimlichen Deutsch verhéltnismas-
sig leicht lesbar und wird deshalb jedem
an der Geschichte des Vermessungswe-
sens Interessierten eine vergnigliche
Lektlre bieten. F. Brandenberger

K. Herrmann: Bautechnische Ver-
messung - eine Einfihrung. 80 Seiten,
114 Abbildungen, Verlag Ferd. Dimm-
ler, Bonn, 8. Auflage 1978, kart. DM 9.80.

Dieses fur Studenten und Praktiker
der Fachrichtungen Architektur, Bau-
und  Vermessungswesen gedachte
Nachschlagwerk liegt in einer neuen,
Uberarbeiteten Auflage vor. Gegenuber
der 7. Auflage wurde unter Hinzuzie-
hung von Ing. (grad.) E. Herrmann und
Professor Dr.Ing. H. Meckenstock der
Inhalt den Neuerungen im Vermes-
sungswesen angepasst. So wird zum
Beispiel konsequent nur noch die Win-
keleinheit gon und ihre Unterteilungen
bis zu ihrer bisher wenig gebréduchlichen
Bezeichnung mgon verwendet. Die elek-
tro-optische Entfernungsmessung wird
in ihren Grundzigen erldutert, leider nur
mit einer Seite, eingezwangt zwischen
Doppelbild- und Reichenbachscher Ent-
fernungsmessung. Sie héatte sicher et-
was grossere Beachtung verdient. Die
elektronischen Rechenhilfsmittel wer-
den lediglich erwahnt, aber bewusst kei-
ne speziellen Anwendungshinweise ge-
geben. Wesentlicher erscheint fur die im
Rahmen dieses Buches gesteckten Zie-
le, den Praktiker mit einer geschickten
und sicheren Anlage seiner Vermessung
und mit Kniffen und Uberschlagsrech-
nungen vertraut zu machen, die er jeder-
zeitim Feld anwenden kann.

Die Darstellung von praxisnahen Ver-
fahren ohne grossen mess- und rechen-

technischen Aufwand ist dem Verfasser
gut gelungen. Dazu tragen vor allem
auch die vielen instruktiven Zeichnun-
gen und Rechenbeispiele bei.

Wiinschenswert ware ein haufigerer
Hinweis auf die zu erwartende Genauig-
keit der Verfahren. Methoden und In-
strumente sollten entsprechend den An-
forderungen ausgewahlt werden. Ge-
fahrlich sind Bemerkungen wie «L&ngs-
fehler von Polygonzlugen, die an ein ge-
naues trigonometrisches Landesfest-
punktnetz angeschlossen sind, kénnen
zur Eichung der Langenmessgeréate,
gleich welcher Art, herangezogen wer-
deny. Zunachst-muss es sich um ge-
streckte Polygonziige handeln, ausser-
dem hat der mit diesem Buch Angespro-
chene meist keinen Einblick in die Ge-
nauigkeit trigonometrischer Landes-
punkte, und schliesslich missen bei der
Eichung eine Reihe anderer Einflisse
beriicksichtigt werden. Wichtiger ist der
auch im Buch enthaltene Hinweis, dass
ein einmal verwendetes Grundmass, der
Langenmassstab, fur samtliche Mes-
sungen im Baugelande, insbesondere
auch fur die Fertigteile der Zulieferfir-
men zu gelten hat.

Da das Hauptziel des Verfassers darin
liegt, Aufnahme- und Absteck-Verfahren
sowie deren messtechnische Grundla-
gen zu beschreiben, werden die instru-
mententechnischen Details nur kurz er-
wahnt. Jedoch sollten trotz dieser Be-
schrankung zu Gunsten des Umfanges
des Buches die Erlduterungen vollstan-
dig sein und die wesentlichen Unter-
schiede der verschiedenen Fabrikate
aufzeigen. Dies bezieht sich einerseits
auf die Stative und Latten, wo vor allem
auch die Bedeutung einer sicheren Auf-
stellung erwahnenswert ware, anderer-
seits auf die Zwangszentrierungen und
auf die Theodolite allgemein. So sind bei
den  Reduktionstachymetern  neben
Doppelbildentfernungsmessern und
Diagrammtachymetern auch solche mit
geraden Messstrichen und Transversal-
massstab gebrauchlich. Der Repeti-
tionstheodolit dient in erster Linie nicht
dazu, den Teilkreis zu orientieren. Eine
instrumentelle Berichtigung von Theo-
dolit-Fehlern wird heute meist nicht
mehr im Feld vom Benutzer durchge-
fuhrt. Sie sollte ausserdem nur im Zu-
sammenhang mit einer Justieranleitung
erfolgen, da sonst die Gefahr einer Deju-
stierung weit grosser ist.

Im ganzen gesehen stellt das Buch
eine wertvolle Hilfe fur jeden dar, der
sich im Feld mit Messen und Abstecken
befasst. Aufgrund des leicht verstandli-
chen und gut illustrierten Textes sowie
dervielen, meist durchgerechneten Zah-
lenbeispiele kann das Buch mit Vorteil
als Nachschlagewerk verwendet wer-
den. Fur die zahlreichen, praxisbezoge-
nen Hinweise stellt es eine preiswerte
Anschaffung dar. K. H. Minch
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Max Gisler: Baubewilligung und
Baubewilligungsverfahren. Reihe Ver-
waltungsrecht Band 1, 324 Seiten.

Pierre Martin: Die Rechtsnatur des
Erschliessungsrechts. Reihe Verwal-
tungsrecht Band 2, 178 Seiten.

Martin Keller: Aufgabenverteilung
und Aufgabenkoordination im Land-
schaftsschutz. Reihe Verwaltungsrecht
Band 3, 250 Seiten.

Alle erschienen im Verlag Ruegger,
Rechts- und Wirtschaftsliteratur, Dies-
senhofen 1977, je Fr. 29.-.

Den in der Reihe «Verwaltungsrechty
erschienenen neuen Titeln ist gemein-
sam, dass sie sich mit verwaltungs- und
bodenrechtlichen, organisatorischen
und materiellen Problemen der Realisie-
rung, der Planungsdurchfihrung befas-
sen. Von diesen Problemen sind die Pla-
ner, die Verwaltungen, die ausfliihrenden
Ingenieure und Sachbearbeiter und die
privaten Bauherren und Grundeigentu-
mer gleichermassen angesprochen. Die
Planer, weil in ihrem herkommlichen
Planungsverstéandnis, das sich auf die
Vorbereitung von Massnahmen be-
schrankt, die Realisierungsphase bis-
lang ausgeklammert worden ist. Die
Verwaltungen, weil sie auf ihrem Weg
zur Leistungsverwaltung den verwal-
tungsrechtlichen, materiellen, institutio-
nellen und personellen Rahmen ihrer im
Interesse der Offentlichkeit zu erbrin-
genden Aufgaben neu zu definieren ha-
ben. Die Sachbearbeiter und Ingenieure,
weil sie, bisher weitgehend mit ressort-
spezifischen, rechtlich und finanziell
gleichermassen abgegrenzten Sachauf-
gaben betraut, lernen missen, alle Aus-
wirkungen ihres Tuns und Lassens, ihrer
Werke auf den gesamten Raum als Be-
standteile ihrer Aufgaben zu verstehen,
Und schliesslich die Bauherren und
Grundeigentimer, weil sie erkennen
missen, dass der Entfaltung privater In-
teressen und Aktivitdten nicht nur durch
baupolizeiliche Vorschriften, sondern in
vermehrtem Masse auch durch soziale
Grundrechte Schranken gesetzt werden
konnen.

Baubewilligung und
Baubewilligungsverfahren

Der Autor versteht seine Arbeit im we-
sentlichen als Vermittlungsversuch zwi-
schen der Darstellung konkreter Verfah-
ren aus dem Rechtsalltag und einer dog-
matischen Abhandlung. Er zielt auf eine
Aktivierung der Entwicklung des Verwal-
tungsrechtes im Bereich des Baupolizei-
rechts und in der Handhabung der Bau-
bewilligung.

Fur die Raumplanung ist das Verhalt-
nis zwischen der die objektiven Pla-
nungsinteressen vertretenden Baube-
hérde und den ihre subjektiven Nut-
zungsinteressen vertretenden Bauher-

ren bedeutsam. Dieses Verhéltnis wird
anhand des verwaltungsinternen Bau-
bewilligungs- und Entscheidungsver-
fahrens ebenso beleuchtet wie anhand
des vom Bauherrn zu stellenden Baube-
gehrens. Der Autor wird der Raumpla-
nung als eine auch mit der Durchfih-
rung von Massnahmen befassten Auf-
gabe insofern gerecht, als er die Funk-
tion der Baubewilligung bei der Errich-
tung der Baute (unmittelbare Realisie-
rung) ebenso untersucht wie jene bei
Pflege, Unterhalt und Nutzung der Baute
(rechtsgestaltendes Erhalten der Nut-
zungsordnung als Funktion der kontinu-
ierlichen«Planung des Danachy). Spe-
ziell hervorgehoben werden die Rechte
und Pflichten des Bauherren im Falle
eines Widerrufes der Baubewilligung.
Auch hier bestehen raumplanerische
Probleme: Wie konnen in der nicht als fi-
nale Norm zu verstehenden Raumpla-
nung einzelne Elemente einer gewahl-
ten Nutzungsordnung gedndert werden
(Rickzonung usw.)? Der Widerruf einer
erteilten und rechtkraftigen Baubewilli-
gung durch die Behorden ist von den
Faktoren «Zeity, «Vertrauensschutzy,
«Legalitaty und «Verhaltnismassigkeity
abhangig. Dem geschéadigten Bauherrn
stehen im Falle des Widerrufes zwei
Wege offen: 1. die Amtshaftungsklage
in einem Zivilprozess gegen die Baube-
horde oder 2. die Klage aus materieller
Enteignung.

Die Rechtsnatur des
Erschliessungsrechts

Im Vergleich zur zuerst besprochenen
Arbeit Uber die Baubewilligung ist die
vorliegende Arbeit im Planungsprozess
vorher einzuordnen. Sie bezieht sich auf
die Bereitstellung baureifer Grundstiicke
mit den rechtlichen Mitteln der Nut-
zungs- und Erschliessungsplanung und
gibt einen Uberblick tiber die Bedingun-
gen, die der Behorde die Moglichkeit
geben, eine Baubewilligung zu erteilen.
Bei solcher Fragestellung erlangt das
zentrale Abgrenzungsproblem zwischen
der Erschliessungspflicht der offentli-
chen Hand und dem erst in jingerer Zeit
in der Rechtssprechung Geltung erlan-
genden Erschliessungsrecht des Grund-
eigentumers grosse Bedeutung. Der
Autor versucht anhand der Entwicklung
des Raumplanungsrechtes eine Dimen-
sion fur das Erschliessungsrecht, das er
als Teil des Infrastrukturrechts versteht,
zu definieren. Dabei spielt die Abgren-
zung zur Nutzungsplanung, verstanden
nicht als Summe aller grundeigentimer-
verbindlichen Planungsoperate, sondern
als Flachenwidmungs- oder Zonenpla-
nung, eine wesentliche Rolle. Die Er-
schliessung darf nicht in Konkurrenz zur
Zonenausscheidung und Nutzungsord-
nung treten, sondern muss diese ergan-
zen. Es werden daher die Grenzen so-
wohl der Nutzungs- als auch der Er-
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schliessungsplanung deutlich gemacht.
Im Lichte der Erschliessung als Aufgabe
und Instrument der Leistungsverwaltung
werden die bauliche Nutzbarkeit und der
Rechtsanspruch auf Erschliessung ein-
lasslich erortert.

Dem Planer, dem Ingenieur und Sach-
bearbeiter und der Verwaltung wird mit
diesem Werk eine wertvolle juristische
Erganzung zu den technischen Normen
(Erschliessungshilfe des Bundes, Ar-
beitsunterlagen usw.) in die Hand gege-
ben. Der Grundeigentimer gewinnt die
notwendige Einsicht in die Vorausset-
zungen und Notwendigkeit der von ihm
zu erbringenden Erschliessungsleistun-
gen (vergleiche Schriftenfolge Nr. 18 des
VLP: Bericht Uber Grundeigentimerbei-
trage und Gebuhren an Erschliessungs-
anlagen).

Aufgabenverteilung und
Aufgabenkoordination im
Landschaftsschutz

«Die Bezeichnung als ,Landschaftsge-
staltung’ statt als ,Schutz’ soll nur aufzei-
gen, dass nicht bloss die Regelungs-
technik mittels ,Schutzbestimmungen’,
sondern auch durch gestaltende Einwir-
kung des Gemeinwesens denkbar ist.
...Landschaftsschutz ist bei dieser Be-
trachtungsweise nicht nur ein Teil des
Natur- und Heimatschutzes oder sogar
mit diesem gleichzusetzen, sondern er
ist ebenso ein Teilbereich der Raumord-
nung. Er verliert damit seine Konturen
als blosse Abwehr von Zivilisationsein-
griffen, wie er als Synonymbegriff zu Na-
tur- und Heimatschutz bisweilen ver-
standen wird...» (Seite 157.) Nichts
kann besser die Zielsetzung der Arbeit
umschreiben als dieses Zitat, das von
der unerfreulichen Situation einer auf
Abwehr menschlicher Aktivitdten be-
dachten «Schutzideologie» einerseits
und einer auf Expansion menschlicher
Aktivitaten ausgerichteten technischen
Siedlungs- und Infrastrukturplanung an-
derseits ausgeht. Die Raumplanung als
eine den gesamten Raum mit all seinen
Elementen und technischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Beziehun-
gen umschliessende Aufgabe verste-
hen, heisst, sie als offentliche Aufgabe
erkennen. Dies ist die Voraussetzung fur
eine Neuordnung der Aufgabenvertei-
lung und Aufgabenkoordination nicht
nur im Landschaftsschutz, sondern in al-
len raumrelevanten Aufgabenbereichen
von Bund, Kantonen und Gemeinden.

Bei der Bedeutung, die der Landwirt-
schaft in der Landschaftsgestaltung zu-
kommt, Uberrascht es allerdings, dass
der Autor nicht auf die im 5. Landwirt-
schaftsbericht des Bundesrates vom
Dezember 1976 postulierten land-
schaftserhaltenden Massnahmen aus
dem Bereich der Agrarstrukturpolitik
und -planung eingeht. A. Stingelin

19



	Bücher = Livres

